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Das Volksblatt
verboten

Der Redaktion des Volksblattes, Sozialdemokratiſches Organ für Halle und den Bezirk Merſeburg, ging am Montag, 19. Januar,
vormittags 9“. Ahr, folgende Verfügung zu:

Bekanntmachung.
Auf Grund der Verordnung des Reichspräſidenten vom

13. 1. 20 verbiete ich im Jntereſſe der öffentlichen Sicher-
heit den Druck, Verlag und Vertrieb des Halliſchen Volks-
blattes, auch in einer irgendwie veränderten Erſcheinungsform.

Gründe: Das Halliſche Volksblatt hat durch ſeine Aufſätze „Die ſchuldbeladene Regierung“, Nr. 13 vom
16. 1. 20, „Die Blutſchuld“, Nr. 14 vom 17. 1. 20, im Jntereſſe der Sicherheit der öffentlichen Ordnung notwendige
Maßnahmen in einer Art und Weiſe dargeſtellt, die geeignet iſt, die Achtung vor den Geſetzen und Verordnungen
der Regierung zu untergraben, zur Auflehnung dagegen aufzureizen und in einer den öffentlichen Frieden ge-
fährdenden Weiſe verſchiedene Klaſſen der Bevölkerung gegeneinander aufzuhetzen. Die Erhaltung des öffentlichen
Friedens iſt im Augenblick eine der Hauptaufgaben des Staates. Jedes Unternehmen, die Aufgabe zu beeinträchtigen
oder unmöglich zu machen, gefährdet die Sicherheit des Reiches. Dieſer Gefährdung kann nur begegnet werden
durch ein Verbot des Druckes und Vertriebes der Zeitung in jeder Form. Zuwiderhandlungen ſind nach s 4 der
Verordnung vom 13. 1. 20 ſtrafbar.

Dresden, den 18. 1. 20.

Der Befehlshaber.
Gez.: Maerker,

General Major.

Für die Richtigkeit der Abſchrift

Nagel,
Hauptmann im Generalſtabe.

Verantwortlich: Paul Hennig, Halle. Verlag: Volksblatt, G. m. b. H. Druck Halliſche Genoſſenſchaftsbuchdruckerei, G. m b. H., Halle (Saale).
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